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Berlin und Potsdam

Momentum zum Thema

Rechtsfragen im Syndizierungsfall

Dr. Michael Tigges, TIGGES Rechtsanwälte, Düsseldorf

Syndikate, insbesondere solche unter mehreren Business Angels, leiden häufig darunter, dass sie nur unzureichend vertraglich geregelt sind. Verträge werden von den Beteiligten als lästig empfunden, man vertraut auf die Zuverlässigkeit der Partner und das mündlich Vereinbarte, detaillierte Verträge werden als „juristischer Formalkram“ für überflüssig gehalten. Dabei wird übersehen, dass Verträge nicht nur irgendwelche abstrakten Regelungswerke sind, sondern dass einer ihrer Hauptzwecke darin besteht, gemeinsam festzulegen, was man will und was man voneinander erwartet. Eine gute Syndizierungsvereinbarung zwingt deshalb die beteiligten Business Angels, sich zu Beginn ihrer Zusammenarbeit über diese Erwartungshaltung Klarheit zu verschaffen. Darin liegt ein ganz wesentlicher Beitrag zur Vermeidung späterer Konflikte. 
